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Vorwort  

  

  

  

Die vorliegenden Anwendungshinweise zur Auslegung der Vorschriften des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes (BKrFQG) und der 

Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung (BKrFQV) sollen sowohl den betroffenen Fahrern und Unternehmern als auch den für die Umsetzung des 

Gesetzes zuständigen Behörden die Anwendung der Vorschriften erleichtern und eine Hilfestellung für die tägliche Arbeit bieten. Das BKrFQG hat seine 

Grundlagen in der Richtlinie 2003/59/EG1. Ziel ist die Qualitätssicherung für den Beruf des Kraftfahrers und die Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit. 

Das Berufskraftfahrerqualifikationsrecht ist ein eigenständiges Rechtsgebiet.   

Diese Hinweise wurden im Rahmen des Bund-Länder-Arbeitskreises  (BLAK) ĂBerufskraftfahrerrechtñ zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmt.  

Vor dem Hintergrund, dass es sich bei der europarechtlichen Grundlage der Richtlinie 2003/59/EG1 um eine Richtlinie handelt, die in den Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union nicht unmittelbar gilt, sondern von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen war, können in diesen 

Anwendungshinweisen grundsätzlich nur Betrachtungsweisen und Auslegungen der nationalen gesetzlichen Regelungen durch die zuständigen Behörden 

in Deutschland wiedergegeben werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die zuständigen Behörden in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

zu einzelnen Auslegungsfragen hiervon abweichende Auffassungen vertreten, bzw. die Umsetzung in das nationale Recht anderer Mitgliedstaaten 

abweichende Regelungen vorsehen.   

Diese Anwendungshinweise sollen durch den BLAK ĂBerufskraftfahrerrechtñ regelmäßig fortgeschrieben und um die getroffenen Entscheidungen ergänzt 

werden. Es ist daher bei der Verwendung der Anwendungshinweise darauf zu achten, dass die jeweils aktuelle Fassung verwendet wird, welche jeweils auf 

der Internetseite des Bundesamtes für Güterverkehr unter www.bag.bund.de heruntergeladen werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bag.bund.de/
http://www.bag.bund.de/
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Thema   Allgemeine Informationen  

1  Anwendungsbereich (§ 1 BKrFQG) 

1.1  Grundsatz  Das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) und die auf diesem beruhende 
Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung (BKrFQV) dienen der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben durch 
die Richtlinie 2003/59/EG vom 15. Juli 2003 (ABl. L 226 vom 10.09.2003, S. 4), geändert durch die Richtlinie (EU) 
2018/645 vom 18. April 2018 (ABl. L 112 vom 02.05.2018, S. 29).  

Die Vorschriften des BKrFQG finden Anwendung auf Fahrer, die  

Å deutsche Staatsangehörige sind,  

Å Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz sind, oder  

Å Staatsangehörige eines Drittstaates sind und in einem Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 

in der Schweiz beschäftigt oder eingesetzt werden, 

soweit sie Beförderungen im Güter- oder Personenkraftverkehr auf öffentlichen Straßen mit Kraftfahrzeugen 

durchführen, für die eine Fahrerlaubnis der Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D oder DE erforderlich ist. Für 

andere Fahrten als Beförderungen gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes nur, soweit eine Vorschrift dies 

ausdrücklich bestimmt. 

Eine Unterscheidung nach gewerblichem Güterkraftverkehr (Güterkraftverkehr für Dritte) nach § 1 Abs. 1 und 4 des 
Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) und Werkverkehr (Güterkraftverkehr für eigene Zwecke) nach § 1 Abs. 2 und 
3 GüKG sieht das BKrFQG nicht vor, sodass auch Beförderungen im Werkverkehr vom Anwendungsbereich des 
Gesetzes erfasst werden.  

   
  
  
  

Leerfahrten  

Erfasst werden alle Beförderungen im Rahmen der Gewerbeausübung, unabhängig davon, ob die Beförderung 
den Hauptzweck des Gewerbes darstellt, oder es sich um eine die Gewerbeausübung ermöglichende oder 
unterstützende Hilfstätigkeit handelt.  

Aufgrund der Anknüpfung des Gesetzes an den Begriff der Beförderung sind Leerfahrten vom Anwendungsbereich 
des BKrFQG nicht erfasst. Eine Leerfahrt liegt vor, wenn weder eine Beförderung von Gütern noch von Personen 
erfolgt. Eine Leerfahrt liegt auch dann noch vor, wenn sich in dem Fahrzeug Mittel zur Ladungssicherung in dem 
Umfang befinden, wie diese üblicherweise zur Sicherung von Ladung auf dem jeweiligen Fahrzeug erforderlich 
sind.  
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Thema  Allgemeine Informationen  

 Beförderung von Gütern:  

Unter der Beförderung von Gütern versteht man jede Ortsverlagerung beweglicher Sachen zwischen zwei 
bestimmten Orten (Belade- und Entladeort) auf oder in einem Fahrzeug. Eine Güterbeförderung liegt auch vor, 
wenn eine bewegliche Sache durch ein Kraftfahrzeug gezogen wird. Es kommt nicht auf den Weg der Beförderung 
an, sondern auf das Verbringen der Güter von einem Ort zum anderen. Eine Beförderung liegt auch vor, wenn das 
Ladegut wieder an den Beladeort zurückgebracht oder lediglich für eine bestimmte Zeit zwischengelagert wird und 
dann wieder an die Aufladestelle zurückkehrt.   

Eine Beförderung liegt auch dann vor, wenn austauschbare Ladungsträger (Container, Wechselbrücken etc.) 
befördert werden, die für den Unternehmer fremde Ladungsträger sind, die er für einen Auftraggeber befördert. Hat 
der Unternehmer von seinem Auftraggeber z. B. einen Container mit darin befindlichem Ladegut zur Beförderung 
erhalten, so hat er auftragsgemäß den Container als solchen und das Ladegut zu befördern. Es liegt dann 
gewerblicher Güterkraftverkehr hinsichtlich des Containers und des eigentlichen Ladegutes vor. Gleiches gilt für 
beladene Wechselbehälter. Soweit der Unternehmer leere Container oder Wechselbehälter auftragsgemäß 
befördert, handelt es sich ebenfalls um Güterbeförderungen im gewerblichen Güterkraftverkehr (und nicht etwa um 
Leerfahrten). Ladegut sind in diesen Fällen die leeren Ladungsträger.  

Beförderung von Personen:  

Unter der Beförderung von Personen versteht man jede Ortsverlagerung von Personen, die nicht der 
Fahrzeugbesatzung angehören, zwischen Einstiegs- und Ausstiegsorten in einem Fahrzeug. Es kommt nicht auf 
den Weg der Beförderung an, sondern auf das Verbringen der Personen von einem Ort zum anderen. Eine 
Beförderung liegt auch vor, wenn die Personen wieder an den ursprünglichen Einstiegsort zurückgebracht oder 
lediglich für eine bestimmte Zeit an einen anderen Ort gebracht werden, und dann wieder an den Einstiegsort 
zurückkehren.  

Unter Fahrzeugbesatzung versteht man neben dem Fahrzeugführer ggf. auch weitere Personen, die von dem 
Unternehmer mit Aufgaben während einer vorhergehenden oder nachfolgenden Beförderung betraut sind. 
Hierunter fallen beispielsweise Personen zur Ablösung des Fahrers (Mehrfahrerbetrieb), Aufsichtspersonen bei 
Schüler- und Behindertentransporten, Fachpersonal zur Beobachtung und Prüfung im Rahmen technischer 
Entwicklungs- und Erprobungsfahrten sowie Kaufinteressenten oder Journalisten im Rahmen von 
Präsentationsfahrten.  

Ist der grundsätzliche Anwendungsbereich 2  des BKrFQG eröffnet, ist ggf. die Anwendbarkeit eines 
Ausnahmetatbestandes nach § 1 Abs. 2 BKrFQG zu prüfen. (s. hierzu unter 1.2)  

                                            
2 Eine alphabetisch sortierte Liste nach Stichworten und Fallgestaltungen zum Anwendungsbereich enthält Anhang 3. 
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 Ăauf ºffentlichen StraÇenñ  Öffentliche Straßen sind alle Verkehrswege für nicht schienengebundene Landfahrzeuge, die eine Widmung für 
den öffentlichen Verkehr nach dem Bundesfernstraßengesetz oder den Straßengesetzen der Länder erhalten 
haben.   

Ein Verkehrsraum ist auch dann öffentlich, wenn er ohne Rücksicht auf eine Widmung und ungeachtet der 
Eigentumsverhältnisse entweder ausdrücklich oder mit stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten für 
jedermann oder aber zumindest für eine allgemein bestimmte größere Personengruppe zur Benutzung zugelassen 
ist und auch tatsächlich so genutzt wird. Die Zugehörigkeit einer Fläche zum öffentlichen Verkehrsraum endet mit 
einer eindeutigen, äußerlich manifestierten Handlung des Verfügungsberechtigten, die unmissverständlich 
erkennbar macht, dass ein öffentlicher Verkehr nicht geduldet wird (bspw. Absperrung durch Schranke, Zaun, 
Poller, Ketten).   

Dies gilt bspw. für Fahrten auf Straßen eines Flughafengeländes, die in der Regel nicht für den öffentlichen Verkehr 
bestimmt sind oder für abgegrenzte Privatgrundstücke.  

 Ămit Kraftfahrzeugenñ  Der Anwendungsbereich des Gesetzes erfasst Beförderungen mit Kraftfahrzeugen, für die eine Fahrerlaubnis der 
Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D oder DE erforderlich ist. Fahrzeuge, die mit einer anderen Fahrerlaubnis (z.B. 
Klasse BE, Klasse L oder Klasse T) geführt werden dürfen, unterliegen nicht dem Anwendungsbereich des 
Gesetzes. Zur Definition der Fahrerlaubnisklassen vgl. § 6 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). Abzustellen ist 
grundsätzlich auf die Fahrerlaubnis, die zum Führen des Fahrzeugs erforderlich ist, nicht hingegen auf die 
Fahrerlaubnis, die der Fahrer einsetzt (s. hierzu auch § 6 Abs. 3 FeV). Eine Qualifizierungspflicht für Fahrer, die 
ein Fahrzeug, welches eine Fahrerlaubnis der Klasse C1E erfordert, aufgrund fahrerlaubnisrechtlicher 
Besitzstandsregelungen mit einer Fahrerlaubnis der Klasse BE und Schlüsselzahl 79.06 führen, besteht nicht.  

  

Bei selbstfahrenden Arbeitsmaschinen (z.B. Betonpumpe, Saug- und Spülfahrzeuge, Kanalfernauge, Hubsteiger) 
handelt es sich gemäß § 2 Nr. 17 Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FZV) um ĂKraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart 
und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Verrichtung von Arbeiten, jedoch 
nicht zur Befºrderung von Personen oder G¿tern bestimmt und geeignet sindñ. Befºrderungen mit selbstfahrenden 
Arbeitsmaschinen sind daher nicht vom Anwendungsbereich des BKrFQG erfasst, wenn ein entsprechender 
Eintrag in der Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden ist. Dies gilt nicht, sofern die selbstfahrende 
Arbeitsmaschine als Zugmaschine für einen Anhänger eingesetzt wird und in diesem tatsächlich Güter befördert 
werden.  
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Thema   Allgemeine Informationen  

1.2  Ausnahmen  
(§ 1 Abs. 2 BKrFQG)  
 

Das BKrFQG enthält in § 1 Abs. 2 Ausnahmen für verschiedene Beförderungsfälle, deren Einfluss auf die Sicherheit 
des Straßenverkehrs im Regelfall derart gering einzuschätzen ist, dass die Vorschriften des Gesetzes hierauf keine 
Anwendung finden sollen. Die Ausnahmetatbestände sind restriktiv auszulegen.   

1.2.1  Ausnahme nach  
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 
BKrFQG  

Keine Anwendung finden die Vorschriften des BKrFQG auf Beförderungen mit Kraftfahrzeugen, deren durch die 
Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 45 km/h nicht überschreitet.   

Die praktische Relevanz dieser Ausnahmevorschrift ist gering, weil derartige Fahrzeuge überwiegend für land- und 
forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden und zumeist mit einer Fahrerlaubnis der Klasse AM, B, BE, L oder 
T geführt werden dürfen, weshalb der grundsätzliche Anwendungsbereich des Gesetzes in diesen Fällen zumeist 
bereits nicht eröffnet ist.   

1.2.2  
 

Ausnahme nach  
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 
BKrFQG  

Keine Anwendung finden die Vorschriften des BKrFQG auf Beförderungen mit Kraftfahrzeugen, die von der 
Bundeswehr, der Truppe und dem zivilen Gefolge der Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des 
Nordatlantikpaktes, den Polizeien des Bundes und der Länder, dem Zolldienst, dem Zivil- und Katastrophenschutz 
oder der Feuerwehr eingesetzt werden oder die den Weisungen dieser Dienste unterliegen, wenn die Beförderung 
im Rahmen der diesen Diensten zugewiesenen Aufgaben ausgeführt wird.  

Hierbei werden sämtliche Fahrtätigkeiten von Fahrern, die in einem Beamten- oder Beschäftigungsverhältnis mit 
der jeweiligen Organisation stehen, von der Ausnahmevorschrift erfasst. Fahrtätigkeiten von Dritten 
(Subunternehmern) werden von der Ausnahmevorschrift nur dann erfasst, wenn die Beförderung der Weisung der 
Behörde / Organisation unterliegt.  

Es werden nicht nur Einsatzfahrten, sondern auch alle anderen im Zusammenhang mit den Dienstaufgaben 
stehende Fahrtätigkeiten, die zur Funktionsfähigkeit und zur Aufgabenwahrnehmung der Organisation notwendig 
sind, erfasst.  

Im Einzelnen werden Beförderungen mit Kraftfahrzeugen erfasst, die von folgenden Organisationen eingesetzt 
werden oder die den Weisungen dieser Dienste unterliegen:  

Å der Bundeswehr,  

Å der Truppe und dem zivilen Gefolge der Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des 
Nordatlantikpaktes,  

Å den Polizeien des Bundes und der Länder,  
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  Å dem Zolldienst,  

Å dem Zivil- und Katastrophenschutz,   

Å der Feuerwehr.  

Es ist nicht der formelle Polizeibegriff zugrunde zu legen, vielmehr werden auch Beförderungen mit Fahrzeugen, 

die im Justizvollzug eingesetzt werden, erfasst. Hierunter fällt auch der Transport von Gefangenen.  

Nicht nur Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr werden erfasst, sondern auch solche der freiwilligen Feuerwehr und der 
Werksfeuerwehr. 

1.2.3  Ausnahme nach  
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 
BKrFQG  

Keine Anwendung finden die Vorschriften des BKrFQG auf Beförderungen mit Kraftfahrzeugen, die von den nach 
Landesrecht anerkannten Rettungsdiensten zur Notfallrettung eingesetzt werden.  

Von der Ausnahme umfasst sind alle Beförderungen im Zusammenhang mit Einsätzen zur Notfallrettung. Nicht von 
der Ausnahme umfasst sind Beförderungen von Material oder Personen, soweit die Beförderung nicht einem 
konkreten Einsatz zur Notfallrettung dient. Für derartige Beförderungen kommt ggf. die Anwendbarkeit der 
Ausnahme des § 1 Abs. 2 Nr. 5 BKrFQG in Betracht.  

Zu den anerkannten Rettungsdiensten gehören neben kommunalen Rettungsdienstunternehmen, die 
Berufsfeuerwehren, sowie die Hilfsorganisationen (bspw. ASB, DLRG, DRK, Johanniter-Unfallhilfe, Malteser 
Hilfsdienst) und private Rettungsdienstunternehmen, sofern eine Anerkennung nach Landesrecht besteht.   

1.2.4  Ausnahme nach  
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. a  
BKrFQG  

Keine Anwendung finden die Vorschriften des BKrFQG auf Beförderungen mit Kraftfahrzeugen, die zur technischen 
Entwicklung oder zu Reparatur- oder Wartungszwecken oder zur technischen Untersuchung Prüfungen unterzogen 
werden.  

Bei richtlinienkonformer Auslegung (vgl. Artikel 2 Abs. 1 lit. c) der RL 2003/59/EG1) kommt nur eine Ausnahme bei 
Prüfungen auf der Straße in Betracht.  

Beförderungen zur technischen Entwicklung umfassen Beförderungen zur technischen Erprobung von Fahrzeugen 
oder Fahrzeugteilen auf der Straße. Dies gilt auch für Vergleichsfahrten durch Fahrzeughersteller mit Fahrzeugen 
eines anderen Herstellers zur Gewinnung von Informationen, die in die technische Entwicklung einfließen.  

Beförderungen zu Reparatur- oder Wartungszwecken sind Beförderungen, die dazu dienen, bei Kraftfahrzeugen 
im Rahmen von Reparatur- oder Wartungsarbeiten sowie zur technischen Untersuchung Prüfungen auf der Straße 
durchzuführen (sog. Erprobungsfahrten). Bereits nicht vom Anwendungsbereich des BKrFQG erfasst sind reine 
An- und Abfahrten zur oder von der Werkstatt (auch Hol- und Bringdienste) sowie Überführungsfahrten (siehe  

 




